
I Allgemeines
1. Nachstehende Lieferungs- und Zahlungsbedingungen sind Vertragsinhalt für den gesamten Geschäftsverkehr

zwischen uns und unseren Kunden.
2. Abweichende Einkaufsbedingungen des Käufers sind grundsätzlich unwirksam, auch wenn wir diesen nicht aus-

drücklich widersprechen. Abweichungen von unseren nachstehenden Lieferungs- und Zahlungsbedingungen
bedürfen zu ihrer Gültigkeit unserer ausdrücklichen schriftlichen Bestätigung. Insbesondere gelten die Regelun-
gen über den Eigentumsvorbehalt in jedem Fall auch bei entgegenstehenden Einkaufsbedingungen des Käufers.

II Angebote und Aufträge
1. Unsere Angebote sind freibleibend und für Nachbestellungen unverbindlich, Liefermöglichkeit und Zwischenver-

kauf bleiben vorbehalten.
2. Angebote, Kataloge usw. dürfen weder im ganzen noch teilweise weder in Original noch in Vervielfältigung drit-

ten Personen zugänglich gemacht werden.
3. Zeichnungen, Abbildungen, Maße, Gewichte oder Leistungsdaten sind nur verbindlich, wenn dies ausdrücklich

schriftlich vereinbart wird.
4. Beanstandungen von Auftragskopien oder Auftragsbestätigungen sind sofort, spätestens aber innerhalb einer

Woche, geltend zu machen.
5. Mit der Auftragserteilung bestätigt der Käufer seine Kreditwürdigkeit und Zahlungs fähigkeit.
6. Muster sind insbesondere im Bezug auf Maße unverbindlich. Sie bleiben bis zu ihrer Bezahlung unser Eigentum.
7. Farbabweichungen z. B. im Holz-Alu-Bereich aufgrund unterschiedlicher Herstellungsverfahren oder Pigmentie-

rung werden nicht ausgeschlossen. RAL-Farbkarten oder sonstige Übersichtskarten dienen deshalb nur der orien-
tierenden Übersicht über die RAL-Farben und sind hinsichtlich Farbton oder Glanz nicht als verbindlich anzusehen.

III Preise
1. Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, gelten für den Verkauf bzw. die Lieferung unsere

Preise ab Werk, zu den für den Tag der Lieferung bzw. der angezeigten Versandbereitschaft gültigen Preise bzw.
Preisliste sofern der Besteller Unternehmer im Sinne des § 24 Abs. 1 Nr. 1 AGBG ist. In allen anderen Fällen behal-
ten wir uns das Recht vor, bei Verträgen mit einer vereinbarten Lieferzeit von mehr als vier Monaten die Preise
entsprechend den eingetretenen Kostensteigerungen aufgrund von Personal- und Materialpreissteigerungen zu
erhöhen. Beträgt die Erhöhung mehr als 5 % hat der Besteller ein Kündigungsrecht. Bestätigte Preise gelten nur
bei Abnahme der bestätigten Menge.

2. Unsere Preise verstehen sich sämtlich netto, zuzüglich Mehrwertsteuer in der am Tag der Lieferung gültigen Höhe
und gelten bei Bestellungen im Warenwert bis zu EUR 250,00 zur Lieferung ab Lager ASAL ausschließlich Ver-
packung. 

3. Verpackung wird zu Selbstkosten berechnet und nicht zurückgenommen. Mehrwegverpackungen müssen dem
Auslieferungsfahrer umgehend zurückgegeben werden.

4. Versandkosten: Die Berechnung erfolgt laut den gültigen Versandbestimmungen.
5. Mindermengen: Lagerware im Auftragswert unter EUR 50,00 wird mit EUR 5,00 belastet. Beschaffungsartikel

 /Sonderbestellungen in einem Warenwert unter EUR 50,00 werden mit einer Bearbeitungsgebühr von EUR 15,00
belastet. Rückstände werden kostenfrei nachgeliefert. Alle anfallenden Beschaffungskosten wie Porto, 
Verpackung, Direktversand- oder Mindermengenzuschläge usw. der Lieferanten werden ohne Aufschlag in 
Rechnung gestellt. Diese Kosten werden auf Wunsch separat ausgewiesen.

IV Lieferung
1. Angegebene Lieferzeiten beziehen sich auf die Kalenderwoche der Versendung. Sie sind unverbindlich, soweit

kein verbindlicher Liefertermin ausdrücklich schriftlich bestätigt ist. Ereignisse höherer Gewalt sowie der von der
Lieferfirma nicht zu vertretender Verzug von Zulieferfirmen, berechtigt uns, den verbindlich zugesagten Lieferter-
min um den Zeitraum des von uns nicht zu vertretenden Lieferhindernisses zu verlängern bzw. berechtigt uns,
vom Vertrag zurückzutreten. Teillieferungen sind zulässig. Geraten wir in von uns zu vertretenden Verzug, so haf-
ten wir nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. Die Erfüllung unserer Lieferverpflichtungen setzt die rechtzei-
tige und ordnungsgemäße Erfüllung der Verpflichtung des Bestellers voraus. 

2. Alle Lieferungen erfolgen ab Verladestelle auf Gefahr des Käufers, auch wenn sich der vereinbarte Preis frei Bahn-
station des Bestellers versteht. Das gilt auch bei Lieferungen ab Werk. Die Beförderungs- und Verpackungsmit-
tel sowie der Versandweg sind unserer Wahl unter Ausschluß jeder Haftung vorbehalten. 

3. Warenrückgaben sind nur nach unserer vorherigen Zustimmung innerhalb von 4 Wochen nach Lieferscheinda-
tum zulässig, wenn die Waren fabrikneu und originalverpackt sind. Sie werden zu den zum Zeitpunkt der Liefe-
rung gültigen Preise gutgeschrieben. Wir behalten uns vor, für die dadurch entstehenden Verwaltungskosten einen
Abschlag von 15 % des zu erstattenden Betrages vorzunehmen. Ware, die nicht zum Lagersortiment gehört und
extra bestellt bzw. extra angefertigt wurde, kann nicht zurückgenommen werden. Entstehende Verwaltungsko-
sten werden je nach Aufwand berechnet. Grundsätzlich besteht kein Anspruch darauf, mangelfrei gelieferte Ware
zurückzunehmen.

V Beanstandungen
1. Transportschäden und fehlende Packstücke sind am Tage des Empfangs der Ware schriftlich anzuzeigen.
2. Schäden, die auf dem Bahntransport oder bei Beförderung durch bahnamtliche LKW entstehen, müssen sofort

bei Entladung des Wagens durch bahnamtliche Tatbestandsaufnahme festgestellt werden und sind durch die
Bahn auch auf dem Frachtbrief zu bestätigen. Transportschäden und fehlende Packstücke bei Beförderung durch
Speditions-LKW, Bahntransport, Paketdienst und durch unsere eigenen Fahrzeuge sind durch schriftliche Erklä-
rung des LKW-Fahrers auf dem Frachtbrief bzw. Lieferschein zu belegen.

3. Der Empfänger ist verpflichtet, sofort nach Erhalt die Sendung zu prüfen und uns verdeckte Transportschäden
oder fehlende Artikel unverzüglich schriftlich anzuzeigen, und zwar mit genauen Lieferdaten und Begründung.
Dies gilt sinngemäß auch für alle anderen Schadens- und Mängelanzeigen.

4. Mängelrügen müssen unverzüglich schriftlich bei uns angezeigt werden. Insbesondere sind Sonderanfertigun-
gen wie Schließanlagen, Sockelbleche und Schonschilder sowie Fensterbeschläge auf Maß sofort zu über-
prüfen.

5. Aus Sachmängeln, die den Wert und die Tauglichkeit der Ware zu dem uns erkennbaren Gebrauch nicht oder nur
unwesentlich beeinträchtigen, kann der Besteller keine Rechte herleiten. 
Weist die Ware bei Gefahrübergang einen Sachmangel auf, so sind wir zur Nacherfüllung berechtigt und ver-
pflichtet. Die Nacherfüllung erfolgt nach unserer Wahl durch Nachbesserung oder Ersatzlieferung. Die Kosten der
Nacherfüllung, insbesondere Transport-, Arbeits- und Materialkosten, gehen zu unseren Lasten, soweit sich diese
nicht dadurch erhöhen, dass die Kaufsache nach einem anderen Ort als dem Erfüllungsort verbracht wurde.
Machen die danach von uns zu tragenden Kosten mehr als 50 % des Lieferwertes aus, so sind wir berechtigt,
die Nacherfüllung zu verweigern. 
Sofern die Nacherfüllung fehlschlägt, in einer vom Besteller gesetzten, angemessenen Frist nicht erfolgt oder ver-
weigert wird, ist der Besteller nach seiner Wahl berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten, eine Herabsetzung des
Preises oder - in den Grenzen der folgenden Absätze - Schadensersatz statt der Leistung zu verlangen. 
Führt ein Sachmangel zu einem Schaden, so haften wir nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern es sich um
einen Personenschaden handelt, der Schaden unter das Produkthaftungsgesetz fällt oder auf Vorsatz oder gro-
ber Fahrlässigkeit beruht. 
Sofern der Schaden auf einer schuldhaften Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht beruht, haften wir nur
für den vertragstypischen Schaden. 
Weitergehende vertragliche oder deliktische Ansprüche des Bestellers sind ausgeschlossen. Wir haften deshalb
insbesondere nicht für Schäden, die nicht am Liefergegenstand selbst entstanden sind und für entgangenen
Gewinn oder sonstige Vermögensschäden des Bestellers. 
Ist der Kunde Unternehmer (§ 14 BGB), so verjähren die Mängelansprüche in einem Jahr; die Verjährung beginnt
mit der Ablieferung der Ware. 
Für Ansprüche aus dem Produkthaftungsgesetz und in Fällen von Vorsatz und grober Fahrlässigkeit sowie für
den Fall, dass der Kunde Verbraucher (§ 13 BGB) ist, bleibt es bei der gesetzlichen Verjährung. Die Rückgriffs-
ansprüche nach §§ 478, 479 BGB bleiben unberührt.

6. Durch Verhandlungen über Beanstandungen verzichten wir nicht auf den Einwand der unzureichenden und ver-
späteten Mängelrüge. Der Käufer verzichtet auf die Geltendmachung eines Zurückbehaltungsrechtes: Reklama-
tionen sind kein berechtigter Grund für Zahlungsaufschub. Die Aufrechnung von Gegenforderungen ist nur dann
zulässig, wenn diese von uns anerkannt und zur Zahlung fällig sind. In jedem Fall verlangen wir zumindest a-
conto-Zahlung für die unbestrittenen vertragsgemäß gelieferten Ware. 

VI Zahlung
1. Unsere Rechnungen sind zahlbar innerhalb 30 Tagen nach Rechnungsdatum in bar rein netto ohne Abzug. Bei

Barzahlung innerhalb 8 Tagen nach Rechnungsdatum gewähren wir 2 % Skonto, bei Erteilung einer Einzugser-
mächtigung erhöht sich der Skonto auf 3 %. Rechnungen unter EUR 25,00 Warenwert sind sofort netto zahlbar.

2. Als Barzahlung gelten nur Zahlungen in Bargeld, per Kreditkarte oder Schecks. Zur Annahme von Wechseln sind
wir nicht verpflichtet und nehmen diese nur vorbehaltlich der Diskontierungsmöglichkeit herein. Wechseldiskont

und Bankspesen gehen zu Lasten des Käufers und sind sofort in bar zahlbar. Bei Hereinnahme von Wechseln
sind wir zudem berechtigt, Wechselbürgschaften zu verlangen; die Kosten des Avals gehen zu Lasten des  Käufers.

3. Soweit Skonto gewährt wird, ist die Bezahlung aller vorhergehenden Waren- und Spesenrechnungen Vorausset-
zung. Bei Zahlung mit Wechsel ist ein Skontoabzug ausgeschlossen.

4. Schecks und Wechsel werden nur zahlungshalber angenommen. Bei Hingabe von Wechseln oder Schecks gilt
erst deren Einlösung als Bezahlung. Der Bestand der Forderung und ihre Fälligkeit bleiben bis dahin unberührt.
Einzugs- und Protestkosten gehen zu Lasten des Käufers.

4a) Abwicklung im Scheck-Wechsel-Verfahren schließen wir grundsätzlich aus. Wir behalten uns vor, von diesem
Grundsatz im Ausnahmefall abzuweichen. Dies setzt u.a. voraus, daß der Kunde für jeden Vorgang eine schrift-
liche Erklärung folgenden Inhalts rechtsverbindlich abgibt: “Barzahlungen, Banküberweisungen oder Scheck-
zahlungen, die im Ausnahmefall gegen Übersendung eines von uns ausgestellten und vom Käufer akzeptierten
Wechsels erfolgen, gelten erst dann als Zahlung, wenn der Wechsel vom Bezogenen eingelöst ist und wir somit
aus der Wechselhaftung endgültig befreit sind. Der zwischen Käufer und Verkäufer vereinbarte Eigentumsvorbe-
halt (unbeschadet weitergehender Vereinbarungen) sowie alle sonstigen Vorbehaltsrechte bleiben somit zumin-
dest bis zur Einlösung des Wechsels zu unseren Gunsten bestehen. Ein Skontoabzug wird in diesem Fall nicht
gewährt.

5. Im Verzugsfalle sind wir berechtigt, 5% Zinsen über dem Basiszinssatz, mindestens jedoch 10%, zu berechnen.
6. Bei Zahlungsverzug sind alle offenstehenden, auch die noch nicht fälligen oder gestundeten Forderungen, sofort

zahlbar. Bei Teillieferungen berechtigt uns der Verzug zur Verweigerug der aus dem Auftrag noch zu liefernden
Menge.

7. Tritt in den Verhältnissen des Käufers eine Verschlechterung ein, so sind wir berechtigt, Wechsel zurückzugeben.
8. Bei Zahlungseinstellung des Käufers sowie Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens sind alle unsere Rech-

nungen fällig. Zugleich gelten alle Rabatte und Bonifikationen als verfallen.
9. Stellt sich nach Abschluß eines Vertrages heraus, daß die Kreditverhältnisse des Käufers für die Einräumung von

Krediten nicht geeignet sind z.B. durch ungenügende Auskünfte, durch aufgetretene Zweifel hinsichtlich Zah-
lungsbereitschaft und/oder Zahlungsunfähigkeit oder anderen Gründen, dann sind wir berechtigt, Vorauszahlung
oder Sicherheitsleistung wegen fälliger und nicht fälliger Ansprüche aus sämtlichen bestehenden Verträgen zu
verlangen und die Erfüllung bis zur Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung zu verweigern oder nach unserer Wahl,
unverzüglich oder zu einem späteren Zeitpunkt von sämtlichen bestehenden Verträgen zurückzutreten. Dieses
Rücktrittsrecht gilt auch bei Verletzung der allgemeinen Sorgfaltplicht, insbesondere im Zusammenhang mit dem
Eigentumsvorbehalt, oder für den Fall, daß für das Einzelgeschäft erforderlich werdende oder gar vereinbarte
Sicherheiten nicht oder nicht pünktlich gestellt werden. Dieses Rücktrittsrecht schließt ausdrücklich auch even-
tuell bereits durchgeführte Lieferungen und Teillieferungen mit ein.

10. Zum Zweck der Entscheidung über die Begründung, Durchführung oder Beendigung des Vertragsverhältnisses
erheben oder verwenden wir Wahrscheinlichkeitswerte, in deren Berechnung unter anderem Anschriftendaten
einfließen.

VII Eigentumsvorbehalt
1. Wir behalten uns das Eigentum an allen gelieferten Waren bis zur vollständigen Bezahlung aller uns zustehen-

den, gegenwärtigen und zukünftigen Forderungen, gleich aus welchem Rechtsgrund, aus der gesamten
Geschäftsverbindung mit dem Käufer vor. Bei laufender Rechnung ist das vorbehaltene Eigentum auch als Sicher-
heit für unsere Saldo-Forderung gültig. Der Eigentumsvorbehalt gilt bis zum Ende der Geschäftsverbindung mit
dem Käufer und solange noch irgendeine Verbindlichkeit des Käufers aus irgendeinem Rechtsgrund, auch nach
Saldoziehung oder Anerkennung, gegenüber uns besteht.

2. Soweit Lieferungen ab Werk an den Käufer erfolgen, vereinbaren wir mit dem Käufer hiermit im voraus, daß die
Ware mit der Lieferung an den Käufer von diesem für uns mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns unent-
geltlich verwahrt wird. Wir sind mit dem Käufer weiterhin darüber einig, daß auch diese durch Rechnung gekenn-
zeichnete Ware unserem Eigentumsvorbehalt gemäß Abschitt VII unterliegt.

3. Der Käufer ist verpflichtet, uns jederzeit die Überprüfung der noch vorhandenen Eigentumswaren zu gestatten.
Wir sind jederzeit berechtigt, für die Vorbehaltsware schriftlich ein befristetes oder bedingtes Veräußerungsver-
bot zu erlassen, die Vorbehaltsware als solche zu kennzeichnen oder die Vorbehaltsware durch Rücknahme unmit-
telbar in unseren Besitz zu nehmen. Eine solche Rücknahme gilt nicht als Rücktritt vom Vertrag. Wir sind vielmehr
berechtigt, die Rückware ordnungsgemäß zu verwerten und mit dem Wiederverwertungserlös unter Abzug der
Verwertungskosten auf den geschuldeten Kaufpreis gutzuschreiben.

4. Der Käufer darf die Vorbehaltsware nur im gewöhnlichen Geschäftsverkehr zu seinen normalen Geschäftsbedin-
gungen veräußern, und zwar nur solange, wie er nicht im Verzug ist. Zur Weiterveräußerung ist der Käufer der
Vorbehaltsware nur mit der Maßgabe berechtigt und ermächtigt, als die Forderungen aus der Weiterveräußerung
gemäß den nachfolgenden Bestimmungen auf uns übergehen. Andere Verfügungen darf der Käufer über die Vor-
behaltsware nicht treffen. Der Veräußerung stehen Be- und Verarbeitung, Montage oder sonstige Verwertung gleich.

5. Die Be- und Verarbeitung, Montage oder sonstige Verwertung der von uns gelieferten Vorbehaltsware erfolgt für
uns als Hersteller im Sinne des § 950 BGB, ohne uns zu verpflichten, unter Ausschluß des Eigentumserwerbes
durch den Käufer oder Dritte.

6. Wird die von uns gelieferte Vorbehaltsware mit in fremdem Eigentum stehender Ware verarbeitet, verbunden oder
vermischt, so steht uns das Eigentum oder Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Rechnungswer-
tes unserer Vorbehaltsware zu den Rechnungswerten sämtlicher bei der Herstellung verwendeten Waren zum
Zeitpunkt der Verarbeitung oder Vermischung zu. Sie gilt als Vorbehaltsware im Sinne dieser Verkauf- und Liefe-
rungsbedingungen. Für diesen Fall wird bereits jetzt vereinbart, daß die Eigentums- bzw. Miteigentumsrechte auf
uns übergehen und der Käufer diese uns unentgeltlich verwahrt.

7. Der Kunde ist verpflichtet, seinen Abnehmern unseren vorstehenden Eigentumsvorbehalt bekanntzugeben und
aufzuerlegen.

8. Verpfändungen und Sicherungsübereignungen unserer Vorbehaltsware sind unzulässig, solange sie in unserem
Eigentum oder Miteigentum steht. Beeinträchtigung unserer Rechte durch Dritte muß uns der Kunde unverzüg-
lich schriftlich mitteilen. Bei Pfändungen hat der Kunde uns unverzüglich Abschrift des Pfändungsprotokolls und
einer eidesstattlichen Versicherung zu übersenden, die den Fortbestand unserer Forderungen und unseres eige-
nen Vorbehaltes an der gepfändeten Sache bestätigt. Der Käufer ist verpflichtet, uns rechtzeitige und ordnungs-
gemäße Intervention zu ermöglichen. Interventionskosten trägt der Kunde.

9. Sämtliche Forderungen, Ansprüche, Nebenrechte und Sicherheiten aus der künftigen Veräußerung unserer Vor-
behaltsware tritt der Kunde mit Wirksamwerden dieser Lieferungs- und Zahlungsbedingungen bis zur vollen
Bezahlung aller unserer Forderungen hiermit schon im voraus an uns ab. Diese Rechte dienen unserer Sicherung
in Höhe des Rechnungsbetrages der jeweils veräußerten Vorbehaltsware zuzüglich 50 %. Veräußert der Käufer
die Vorbehaltsware zusammen mit anderen, nicht unserem Eigentumsvorbehalt unterliegenden Waren ohne oder
nach Verarbeitung, Vermischung oder Verbindung, gilt die Abtretung der Forderung mit allen Nebenrechten aus
der Weiterveräußerung nur in der Höhe des Rechnungswertes der jeweils veräußerten Vorbehaltsware zuzüglich 50 % .

10. Wir sind berechtigt und unser Kunde ist auf Verlangen verpflichtet, diese Abtretung den Abnehmern des Kunden
bekanntzugeben. Der Kunde ist weiter verpflichtet, uns zur Geltendmachung unserer Rechte gegen den Abneh-
mer erforderliche Auskünfte zu geben und uns Unterlagen auszuhändigen.

11. Der Käufer verpflichtet sich, mit seinen Abnehmern keinerlei Verabredung zu treffen, die unsere Rechte in irgend-
einer Weise ausschließen oder beeinträchtigen können. Insbesondere trifft dies für Vereinbarungen zu, die geeig-
net sind, die Vorausabtretung der Forderungen an uns zu beeinträchtigen oder zunichtezumachen, vor allem sind
Abtretungsverbote mit Dritten unzulässig. Bereits bestehende Abtretungsverbote sind uns unverzüglich schrift-
lich anzuzeigen.

12. Der Kunde ist ermächtigt, die abgetretenen Forderungen bis zu unserem jederzeit möglichen Widerruf für uns
einzuziehen. Die Beträge sind dann unverzüglich an uns abzuführen. Bei Verzug des Kunden entfällt diese Ein-
ziehungsermächtigung. Der Kunde ist nicht berechtigt, über derartige Forderungen durch Abtretung zu verfügen.

13. Auch die anstelle des Eigentumsvorbehalts tretenden Forderungsabtretungen und der an den verarbeiteten Waren
vereinbarte Eigentumsvorbehalt gelten so lange, bis die Geschäftsverbindung mit dem Käufer beendet ist.

14. Übersteigt der Wert der für uns bestehenden Abtretungen und Sicherheiten unsere Forderungen insgesamt um
mehr als 20 %, so sind wir auf Verlangen des Kunden verpflichtet, insoweit nach unserer Wahl entsprechende
Sicherheit freizugeben.

VIII Erfüllungsort und Gerichtsstand
1. Erfüllungsort für Lieferung und Zahlung ist Offenburg oder der Sitz des mit der Lieferung beauftragten Werkes.

Erfüllungsort für alle sämtlichen weiteren Rechte und Pflichten aus dem Vertragsverhältnis einschließlich solcher
aus Wechseln oder Schecks ist Offenburg. 

2. Gerichtsstand für Vollkaufleute, für Personen, die keinen allgemeinen Gerichtsstand im Inland haben, sowie für
Personen, die nach Abschluß des Vertages ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort ins Ausland verlegt
haben oder deren Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthaltsort im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist,
ist Offenburg.

Allgemeine Geschäftsbedingungen Hermann Asal GmbH (Stand 2010)

Hermann ASAL GmbH, Offenburg
Diese Lieferungs- und Zahlungsbedingungen sind auch im Aushang in unseren Geschäftsräumen.

Les conditions générales de ventes en français se trouve à l’adresse suivante www.asal-baubeschlag.de


